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Meiner  Frau 





Vorwort 

Die Arbeit wurde Anfang 1974 abgeschlossen und hat der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation 
vorgelegen. Sie entstand während meiner Assistententätigkeit am Köl -
ner Insti tut für internationales und ausländisches Privatrecht. Ange-
regt wurde sie durch meinen verehrten Lehrer, Herrn Professor  Dr. 
Gerhard Kegel,  der auch meinen Arbeitssti l geprägt hat. Ihm gi l t mein 
aufrichtiger  Dank. 

K.  S. 
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Einleitung 

Die Ende vorigen Jahrhunderts totgesagten Vorkaufsrechte  erleben 
eine neue Blüte. 

I n seinem Bemühen, zwischen sozialer Eigentumsgebundenheit und 
Eigentümerfreiheit  namentlich im Grundstücksverkehr einen mitt leren 
Weg zu finden, nimmt der Gesetzgeber immer häufiger Zuflucht zu 
gesetzlichen  Vorkaufsrechten  als der mildesten Form des Eingriffs  in 
die Verfügungsfreiheit  einzelner zugunsten der Allgemeinheit, zuletzt 
z. B. im Städtebauförderungsgesetz  vom 27. 7.19711. Diese gesetzlichen 
Vorkaufsrechte  sind trotz mancher Abweichungen an das Vorbi ld der 
BGB-Vorkaufsrechte  angelehnt. Beide stehen in Wechselbeziehungen 
zueinander: „Gesetzliche" Vorkaufsrechte  sind älter; der Rechtsverkehr 
ahmt sie nach. I m BGB steht das rechtsgeschäftliche Vorkaufsrecht  im 
Vordergrund 2 und ist Modell für spätere gesetzliche. Gesetzliche Vor-
kaufsrechte regen den Rechtsverkehr wiederum an, von den gewil lkür-
ten Formen häufiger Gebrauch zu machen. So haben auch die BGB-
Vorkaufsrechte  größere Bedeutung erlangt, als ihre Schöpfer vermute-
ten3. 

Vorkaufsrechte  engen die Verfügungsfreiheit  ein. Ist eine Sache mi t 
einem Vorkaufsrecht  belastet, so kann ihr Eigentümer sie nicht mehr 
veräußern, an wen er w i l l : Der Vorkaufsberechtigte  kann sich dazwi-
schen drängen und die Sache zu den Bedingungen des mi t dem Dr i t -
ten geschlossenen Kaufvertrags  verlangen. 

Vorkaufsrechte  dienen unmittelbar nur den Interessen des Berechtig-
ten, und zwar auf zweierlei Ar t : 

Es kann sein, daß der Berechtigte den Gegenstand wirk l ich haben, 
seinem Vermögen einverleiben  w i l l ; der Erwerb scheitert nur am zur 
Zeit (noch) fehlenden Veräußerungswillen des Eigentümers. Der Be-
rechtigte möchte aber zugreifen können, sobald  der Eigentümer doch 
einmal veräußern sollte: Darum vereinbart er mit ihm ein Vorkaufs-
recht. 

1 Vgl. hierzu Clasen,  Vorkr. nach StBauFG. 
2 Gesetzliches Vorkaufsrecht  nach BGB ist nur das der Miterben, § 2034. 
8 Z. B. auch i m Wertpapierrecht. Ein Grund sind die immer enger werden-

den wirtschaftl ichen Verflechtungen. 
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Ein solches Vorkaufsrecht  ist ein Minus gegenüber dem an sich an-
gestrebten unmittelbaren Erwerb der Sache, eine Erwerbschance. Es 
dient einem „positiven" Interesse des Berechtigten, einem „Erwerbs-
interesse".  Ein solches Interesse kann häufig rechtsgeschäftlich bestell-
ten Vorkaufsrechten  zugrunde liegen4. 

Häufig w i rd es auch so sein, daß dem Berechtigten am Erwerb  des 
Gegenstands unmittelbar wenig liegt. Er w i l l lediglich die Möglichkeit 
haben, den Erwerb der Sache durch einen Drit ten zu verhindern,  etwa 
um den Einbruch eines Fremden in eine Gemeinschaft abzuwehren5 

oder um den Erwerb durch eine aus anderen Gründen nicht genehme 
Person nicht zuzulassen6. Der eigene Erwerb w i rd als Mi t te l in Kauf 
genommen. 

Das Vorkaufsrecht  ist dann ein Minus gegenüber einem — den Er-
werber zu sehr einengenden — Veräußerungsverbot oder einer Ver-
äußerungsbeschränkung (etwa durch Zustimmungsbedürftigkeit),  deren 
Erfolg eigentlich gewünscht wird. Ihm liegt ein „negatives" Interesse 
zugrunde, ein „Kontro l l - " oder „Abwehrinteresse" . Viele gesetzliche 
Vorkaufsrechte  dienen diesem Interesse. 

Meist sind beide Interessen mehr oder weniger vorhanden, häufig 
w i rd eines überwiegen. 

Die gewil lkürten Vorkaufsrechte  des BGB — mit denen sich diese 
Arbeit befaßt 7 — waren bereits bei ihrer Geburt problembeladen. Die 
dogmatische Struktur beider Formen ist bis heute unsicher geblieben. 
In manch anderen Fragen scheinen Praxis und Lehre keine optimalen 
Lösungen gefunden zu haben. 

Solche teils alte, immer noch ungelöste, teils neuere Zweifelsfragen 
sind Gegenstand dieser Arbeit. Sie versucht, sie aufzuhellen durch 
Besinnung auf Herkunft  und Wurzeln unseres Vorkaufsrechts,  auf die 
zugrunde liegenden Interessen und die systematischen Zusammen-
hänge. Die — in letzter Zeit mitunter in Mißkredit geratene — Frage 
nach dem dogmatischen Standort des Rechtsinstituts erscheint not-
wendig; sie klärt den Blick auch da, wo sie nicht unmittelbare prak-
tische Folgerungen nach sich zieht, und wenn sie auch nur mitunter die 
Erkenntnis erleichtert, daß ein Problem unabhängig  von der Rechts-
natur zu beurteilen ist8. 

4 Aber auch manchen gesetzlichen, z. B. § 24 Abs. 1 Nr. 1 BBauG. 
5 Z. B. § 2034 BGB. 
6 Z .B . §§ 11, 16 RHeimStG. 
7 Das BGB-Vorkaufsrecht  ist nicht die einzige Lösung zur Wahrung der 

gekennzeichneten Interessen, aber eine der ältesten und bedeutendsten. Ver-
wandt sind z. B. Option, Vorhand, Rückkauf, Wiederkauf,  schuldrechtliche 
Verfügungsbeschränkungen u. a. Näher unten Tei l 2, B. 

8 Z. B. bei der Formfrage;  Tei l 3, A I 1. 
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A n ausgewählten Einzelfragen sollen schließlich typische Interessen-
konflikte aufgezeigt und mögliche Fehlentwicklungen gekennzeichnet 
werden. 

2 Schurig 


